
 
 

Kann ein Beendigungszeugnis schlechter sein als ein Zwischenzeugnis? 

 

Zwischenzeugnisse bei laufenden Arbeitsverhältnissen sind zumeist gut. 

Anders kann es sein, wenn das Arbeitsverhältnis beendet ist und diese 

Beendigung nicht einvernehmlich war. 

Der Arbeitnehmer hat nur einen Anspruch auf ein wohlwollendes 

Arbeitszeugnis, das der Schulnote „befriedigend“ entspricht. Möchte er ein 

besseres, muss er nachweisen, dass er besser war als der Durchschnitt der 

anderen Mitarbeiter. Dies gelingt kaum. 

Zeugnisse sind Momentaufnahmen, der Inhalt und die Bewertung können 

sich also ändern. 

Wenn es aber einen lediglich kurzen Zeitraum gibt zwischen einem guten 

Zwischenzeugnis und einem mittelmäßigen Endzeugnis, muss der 

Arbeitgeber nachweisen, dass der Mitarbeiter schlechter geworden ist. 

Dieser Nachweis wird auch ihm kaum gelingen. 

Arbeitnehmer haben dann einen Anspruch auf ein Endzeugnis, das nicht 

deutlich abweicht von dem Zwischenzeugnis. 

Weigert sich der Arbeitgeber, ein solches auszustellen, kann ein 

entsprechendes gerichtliches Verfahren vor dem Arbeitsgericht eingeleitet 

werden. 


